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WORUM GEHT ES? 

• Im Juni diesen Jahres erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch einer 
Pandemie durch das neue Influenzavirus des Typs A (H1N1), die unter dem Namen 
„Schweinegrippe“ oder „Mexikanische Grippe“ bekannt wurde. 

• Um das Risiko größerer Ausbrüche der Krankheit mit all ihren Folgen zu minimieren, ist ein 
koordiniertes Vorgehen des Gesundheitswesens auf europäischer und internationaler Ebene 
erforderlich. 

• In diesem Zusammenhang hat die EU-Kommission eine Mitteilung verabschiedet, in der 

o die wesentlichen Fragen zur Koordinierung des Gesundheitswesens in und 
außerhalb der EU beschrieben werden, 

o mögliche negative Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft 
aufgezeigt werden und erläutert wird, wie eine koordinierte Reaktion des 
Gesundheitswesen dazu beitragen könnte, diese zu minimieren. 

• Begleitet wird die Mitteilung von fünf Arbeitspapieren zu den Themen 
o Impfstrategien 

o Regulierungsverfahren für antivirale Arzneimittel und Impfstoffe 

o gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen 

o Information der Öffentlichkeit und der Medien 

o Unterstützung für Nicht-EU-Länder. 

ACHT GUTE GRÜNDE, WARUM DIE EU TÄTIG WERDEN MUSS 

• Pandemien machen nicht an nationalen Grenzen halt. Sie gefährden nicht nur die öffentliche 
Gesundheit, sondern die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft in der EU und darüber hinaus. 

• Nicht alle EU-Länder sind gleichermaßen gut auf den Umgang mit einer solchen Pandemie 
vorbereitet. Daher kann ein koordinierter und unterstützender Ansatz auf EU-Ebene 
Behörden und Bürgern in der ganzen EU erhebliche Vorteile bringen. 

• Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten stellt 
wissenschaftliche Beratung und Anleitung bereit, so dass die Ressourcen der Mitgliedstaaten 
für wissenschaftliche Bewertungen effizienter eingesetzt werden können. 

• Die enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission, der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
(EMEA), der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und der 
Weltgesundheitsorganisation gewährleistet, dass EU-Maßnahmen in Einklang mit den WHO-
Empfehlungen und den Internationalen Gesundheitsvorschriften getroffen werden. 

• Kohärente und abgestimmte Vorgehensweisen in Fragen wie Reiseempfehlungen oder 
Schulschließungen minimieren die negativen Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit auf andere Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft. 



• Die europäischen Bürgerinnen und Bürger möchten darüber informiert werden, wie sie sich 
schützen können. Informationen, die für die Öffentlichkeit und die Medien in allen Ländern 
bestimmt sind, sollten daher verständlich, objektiv und aktuell sein. 

• Die Koordinierung zwischen europäischen Gebern auf EU-Ebene ist der beste Weg, Länder 
außerhalb der EU, einschließlich der Entwicklungsländer, zu unterstützen. 

• Der EU-Gesundheitssicherheitsausschuss kann dazu beitragen, dass sich auch Länder mit 
geringeren finanziellen Ressourcen und ohne die entsprechenden Kapazitäten die benötigten 
Impfstoffe beschaffen können. 

WANN WIRD DER VORSCHLAG VORAUSSICHTLICH IN KRAFT TRETEN? 

• Die Mitteilung wird auf einer Sondertagung der EU-Gesundheitsminister am 12. Oktober 2009 
vorgestellt. 
 

 

 
 




